Übersicht: Wichtige Unterschiede zwischen Schwerbehinderung und Gleichstellung auf einen Blick 
	Thema
	Schwerbehinderte (GdB ≥ 50)
	Gleichgestellte (GdB 30–40)

	Rechtliche Grundlage
	§ 2 Abs. 2 SGB IX
	§ 2 Abs. 3 SGB IX

	Kündigungsschutz
	Ja, mit Zustimmung des Integrationsamts
	Ja, mit Zustimmung des Integrationsamts

	Zusatzurlaub
	Ja (§ 208 SGB IX)
	Nein

	Freistellung von Mehrarbeit
	Ja (§ 207 SGB IX)
	Nein

	Schwerbehindertenausweis
	Ja
	Nein

	Nachteilsausgleiche im Alltag
	Ja (z. B. Steuer, ÖPNV, Parken)
	Nein

	Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung
	Ja (§ 178 Abs. 2 SGB IX)
	Ja

	Zielrichtung
	Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
	Erhalt bzw. Erlangung des Arbeitsplatzes



